
l. Fertigung+iss-nies "caov=14" 21.1.1965 

• Textliche estsozunzon 

l.) lt @er baulichonglgturz: Gem. S l7 BauNV " Allgemeinos 
iohngeiet6" 

2.) lgdg beglicroglgtzyrg: Ce. S l7 BuNV. Die Goscho3fläche:­ 
zahl wird auf o,5fesgesotzc. Je Gebäude sind 2 Wohnungen zuge­ 
lassen. 

4.) _scls2lagre.rezeremaeigor."sartcrrur.Comic-±o, 

5.) -iedst=z52c--@r@3gguedstgl:Dis-Go-dGunalsvieler.±c 
d±ach der.bauen.gsp±r ccs±rat.de±beidcU±cugnu: 
;oingfisgigsic. ody- uutosci-wo=dr 

6.) Eöholago ggrggugg. OE dar zur Verkehrsfläche bis 0,70o m 
betragen. 

) 7.) Cr22lr=lätzc..grdCezgg-Gc?-Roic±ssag;ono±nun; 
i-infahpson nioau misscm- so-uag2l2- wrdom, dsss dio-3r..ur­ 
belicjedopaei;;crlcissac-ist 

.) 

9.) 

20.) 

Kniestöcke und Dachaufbau5cn: Diese sind nicht zugelassen. 

Nobcngebäude: Dürfen bis zu einer Grundfläche von 50,00 qm, ein­ 
geschoig, is 2,2 m rauföhe und bis zu 3o9 Dachneigung er­ 
richtet werden. 

Einfriedigung: Gegen die Verkehrsfläche hin dürfen diese eine 
Höhe von1,2om nicht überschreiten. 
Gis -sind-im opsslicllslais> susz±..o- 

ockung im 

) 122.) 

Rechtsverbindlichkeit: Der Bebauungsplan einschl. der texl. 
essetzunagen wird mit der Bekanntmachung gom. $} l2 des BBauG. 
rechtsverbindlich. 

t • vo d 3496G 
A. 21-521-_ 7 2/3 

Alleiningen, den 25. Januar 1965 
Gemeindeverwaltung: 

Bürgereis;er. 



. «r t, I. Fertigung d b 
t B 0 o r ü n d u r r 

@.i ­ > p 

zum ocuurcsolan 0 d , r. w t 1 d der Gemeinde Alleiningon v . 
l.) Zu Schließung eine Baulücke in der Waldstrasse, Pl.l. 575 und 

582/3 betreffend, hat der Gemeinderat die Erstellung eines Be ­ 

bauungsplanes beschlossen, der die riohung von vier Wohnhaus­ 

neubguten vorsehen soll. 

) 

2.) Die Ulegungsflche beäg ca o,65 ha. 

3.) Da bereits eine Regelung üoer die Neuvermessung zwischen den Be ­ 

sizern getroffen wurde, wird eine Umlegung nicht erforderlich. 

4.) Die Kosten für die rschlie3ungsmaSnahme werden durch die Satzung 

üoer die Erhebung von Beiträgen. für die erstmalige Erstellung 

von Erschließungsanlagen gem. $ 227 des BBauG. geregelt. 

Die der Gemeinde entstehenden schlieungskosten werden sich 

voraussichtlich auf 

D 6 000.-­ 

belaufen. 

) 

.) Die Erschließung soll sofort nach Rechtskraft des Bebauungsplanes 

und der extl.Restsetzungen in Angriff genommen werden. Die er ­ 

±orderlichen Mit5tol sind im Gemeindehaushalt ausgewiesen. 
6.) Grundstücksgrösse des Baugebietes ca. 0,8 ha. 

Altleiningen, den 25. Jan. 1965 
Gemeindeverwaltung: » A- 8 0, s 

3 5p5@@ °\ sec.=»sss. 
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